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2. Ersatz fiktiver Heilbehandlungskosten

Den Schadensersatzanspruch des Geschädigten auch auf fiktive Heilbehandlungs-
kosten auszudehnen, wird in der deutschen Literatur und Rechtsprechung abge-
lehnt.31 Zwar ist allein aufgrund von § 249 Abs. 2 S. 1 BGB auch im Fall der Kör-
perverletzung ein Ersatz fiktiver Kosten wie bei der Sachbeschädigung denkbar. Al-
lerdings kann hier der Vermögensschaden nicht in gleicher Weise ermittelt werden.
Die körperliche Integrität des Geschädigten stellt keinen Vermögenswert an sich
dar.32 Ein Vermögensschaden ergibt sich erst aus einer Einschränkung der Erwerbs-
fähigkeit, dem Bedarf an medizinischer Behandlung oder Pflege. Der Ersatz fiktiver
Heilbehandlungskosten würde damit keine Vermögensdifferenz des Geschädigten
ausgleichen. Die körperliche Integrität des Geschädigten ist vielmehr ein immate-
rieller Wert, dessen Beeinträchtigung im Wege des Schmerzensgeldes nach § 253
BGB ausgeglichen wird. Nimmt der Geschädigte eine zur Heilung der Verletzung
geeignete Behandlung nicht in Anspruch, sind die deshalb bestehen bleibenden Be-
einträchtigungen der körperlichen Integrität bei der Bemessung des Schmerzensgel-
des zu berücksichtigen. Dabei wäre dann aber ebenfalls zu bedenken, dass für den
Geschädigten eventuell eine Obliegenheit nach § 254 Abs. 2 BGB zur Vornahme
dieser Behandlung bestand.

Eine Berechnung des Schadensersatzes unter der Annahme, der Geschädigte wer-
de die zumutbaren Maßnahmen zur Schadensminderung ergreifen und somit der Er-
satz fiktiver Heilbehandlungskosten, wie er in der schweizerischen Literatur vorge-
schlagen und vom BG teilweise vorgenommen wird, ist somit im deutschen Haft-
pflichtrecht nicht möglich. In Betracht kommt allerdings, im Falle einer Verletzung
der Schadensminderungsobliegenheit diese Überlegungen auf der Rechtsfolgenseite
zu berücksichtigen. Dies wird später bei den Rechtsfolgen erörtert werden.

IV. Die Zumutbarkeit der Schadensminderung

Die Obliegenheit des Geschädigten, für die Geringhaltung des Schadens zu sorgen,
wird in den verglichenen Rechtsordnungen durch Erwägungen zur Zumutbarkeit
eingeschränkt.33 Den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen ist dies allerdings nicht zu
entnehmen. Zumutbarkeitserwägungen wurden vielmehr durch die Rechtsprechung
eingeführt und von der Literatur zustimmend aufgenommen.

31  BGHZ 97, 14, 18ff = NJW 1986, 1538; OLG Köln, VersR 2000, 1021 ff.; Oetker, in: Münch-
Komm, § 249 BGB, Rn. 358; Kuckuk, in: Erman, § 249 BGB, Rn. 46; Rixecker, in: Geigel,
Der Haftpflichtprozess, 4. Kap., Rn. 119; Huber, Fragen der Schadensberechnung, S. 267.

32 Huber, Schadensberechnung, S. 263; Steffen, Der normative Verkehrsunfallschaden, NJW
1995, S. 2057, 2060.

33  2. Kap. II. 2.; 3. Kap. II. 2.; 4. Kap. II.
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